
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1985/12/10 4Ob382/85,
4Ob384/24

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.12.1985

Norm

UWG §14 B3

Rechtssatz

Die Zuerkennung des Klagerechts an Wirtschaftsverbände und Interessenverbände beruht auf der Erwägung, daß

Wettbewerbsverstöße auch im ö9entlichen Interesse bekämpft werden müssen und ihre Verfolgung nicht

ausschließlich dem Verletzten überlassen werden kann, zumal dieser wegen des Prozeßrisikos einen

Wettbewerbsprozeß oft gar nicht wagen kann und das Einschreiten angesehener und sachkundiger Körperschaften

besonders wirksam ist und abschreckt.
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